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Vollausbau der Straße "Heimbacher Weg"  
- Beschluss eines Ausbauprogramms 
 
Hinweis: 
Rats-/Ausschussmitglieder, bei denen Befangenheit gemäß § 22 GemO vorliegt, dürfen an der Beratung und 
Abstimmung nicht mitwirken und müssen sich bei öffentlichen Sitzungen in den Zuhörerbereich begeben 
bzw. bei nicht öffentlichen Sitzungen müssen sie den Sitzungsraum verlassen. 
 
Sach- und Rechtslage:  
 
Der Stadtrat hat am 29.10.2014 den Beschluss zur Auftragsvergabe der 
Planungsleistungen an das Ingenieurbüro Zoller gefasst. Mit Grundsatzbeschluss vom 
30.08.2017 beschloss der Stadtrat nach Vorstellung der Planung den Ausbau der Straßen 
„Heimbacher Weg“ und „In den Tiefenäckern“ im Vollausbau vorbehaltlich einer Förderung 
nach LVFG KOM. Nach den vorliegenden Planungen wird eine Strecke von ca. 770 m im 
Heimbacher Weg und ca. 180 m in der Straße „In den Tiefenäckern“ ausgebaut. Die Breite 
der Fahrbahn variiert neben der Standartbreite von 5,50 m zwischen 4,10 m und 6,82 m. 
Der Gehweg wird in einer Regelbreite von 1,50 m ausgebaut. Des Weiteren werden drei 
barrierefreie Übergänge mit Fahrbahneinengungen vorgesehen. 
 
Ausbauprogramm: 
 
Straßenbau 
Folgende Bereiche in der Gemarkung Meisenheim werden ausgebaut: 
 
In den Tiefenäckern:  
Flur 22, Parzelle 45/11, 39/9 tlw.  
 
Heimbacher Weg: 
Flur 15, Parzellen 152/15, 152/13, 152/8 tlw., 152/44  
Flur 21, Parzellen: 197/9 
Flur 22, Parzellen: 45/10, 18/2, 15/35, 15/41, 15/47, 45/10  
 
Die betreffenden Bereiche liegen überwiegend im Geltungsbereich eines 
Bebauungsplans. Die Fahrbahn wird in v. g. Breite mit einer Asphaltdeckschicht 
ausgebaut. Die Gehwege werden in der v. g.  Breite mit Rechteckpflaster in der Farbe 
„Herbstlaub“ ausgebaut. 
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Als Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung werden u. a. Fahrbahneinengungen eingebaut. 
Im Rahmen der Baumaßnahme erfolgt eine Erneuerung der Wasserleitungen sowie der 
Kanalisation. Diese Arbeiten werden von den Verbandsgemeindewerken durchgeführt. 
 
Grunderwerb 
Das Grundstück Flur 15, Nr. 152/44 wurde vom Erschließungsträger an die Stadt 
Meisenheim übertragen. Ferner wird ein Teilbereich des Grundstückes Flur 22, Parzelle 
39/9 herausparzelliert und der Stadt Meisenheim übertragen. Die weiteren für den Ausbau 
erforderlichen Grundstücke befinden sich im Eigentum der 
Stadt Meisenheim.  
 
Öffentliche Beleuchtung 
Die 22 (Heimbacher Weg: 19 / In den Tiefenäckern: 3) bestehenden Straßenleuchten 
wurden im Zuge der Maßnahme zurückgebaut und durch 32 neue LED-Leuchten des Typs 
Streetlight 11 mini LED (Heimbacher Weg: 25 / In den Tiefenäckern: 7)  ersetzt.  
 
Entwässerung 
Das anfallende Oberflächenwasser wird mit Hilfe von zwei seitlich verlaufenden 
Entwässerungsrinnen der Kanalisation zugeführt. 
 
Bauzeit 
Die Bauzeit für die gesamte Maßnahme beträgt zwei Jahre. Die Maßnahmen werden 
abschnittsweise vorangetrieben. Mit der Maßnahme wurde im Februar 2019 begonnen.  
 
Kosten 
Die Gesamtkosten des Straßenausbaus liegen gemäß Submission bei 1.460.905,53 € 
brutto (Heimbacher Weg: 1.093.946,95 € / In den Tiefenäckern: 367.058,58 €) abzüglich 
der Kostenbeteiligung der VG-Werke an den Kosten der Straßenoberflächenherstellung. 
Hinzu kommen die Kosten des Investitionskostenanteils für die Oberflächenentwässerung. 
Eine Förderung durch Zuwendungen aus dem LVFG KOM wurde mit Schreiben des 
Landesbetriebs Mobilität vom 26.07.2018 bewilligt. Die Ausbaumaßnahme wird im 
Rahmen der Einmalbeiträge abgerechnet. 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Stadtrat der Stadt Meisenheim beschließt den Ausbau der Straßen „Heimbacher Weg“ 
und „In den Tiefenäckern“ und stimmt dem Ausbauprogramm inkl. der vorliegenden 
Ausführungspläne zu. Die Ausführung soll auf Grundlage des beschlossenen 
Ausbauprogramms erfolgen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: ☐ Einstimmig 

  Ja-Stimmen 

  Nein-Stimmen 

  Stimmenthaltungen 

 
 
 
Gez. 
Vorsitzende/r 
 
 
 


